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	Heimvertrag 

	



[bookmark: _Hlk206076897]zwischen

Politische Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann 
vertreten durch Roger Scherrer, Institutionsleitung

und

[bookmark: Text1][bookmark: Text2][bookmark: Text3][bookmark: Text4][bookmark: Text6][bookmark: Text7]Vorname Name, geb. Geburtsdatum, von Heimartort, Zivilstand, wohnhaft in Strasse, PLZ Ort 

(nachfolgend «Bewohnerin» bzw. «Bewohner» genannt)
Vertragsbeginn/ Vertragsdauer
[bookmark: _Hlk209456616]Die Bewohnerin / der Bewohner tritt am Datum ins Heim ein. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Die Bewohnerin / der Bewohner tritt am Datum ins Heim ein. Der Vertrag ist befristet und endet am Datum. 
Pensionspreis 
Der Pensionspreis richtet sich nach der aktuell gültigen Taxordnung und beträgt derzeit CHF Betrag.- pro Tag und Person. Zusätzlich wird ein Auswärtigenzuschlag von 10.– Franken pro Tag und Person erhoben. Die Bewohnerin / der Bewohner bezieht das Zimmer Nr. Nummer. 

Der Pensionspreis richtet sich nach der aktuell gültigen Taxordnung und beträgt derzeit CHF 135.– pro Tag und Person. Zusätzlich wird ein Ferienbettzuschlag von CHF 15.– pro Tag und Person erhoben.

Weitere Kosten wie Pflege- und Betreuungstaxen sowie Entgelte für zusätzliche Aufwendungen und Dienstleistungen sind in der beiliegenden Taxordnung ersichtlich. Sie erhalten monatlich eine detaillierte Rechnung.
Beim Eintritt ins Heim muss eine Meldung an die SVA gemacht werden. Das Heim kümmert sich darum und bereitet die nötigen Formulare vor. Diese müssen unterschrieben werden. Auch wenn sich später etwas ändert (z. B. bei der Pflegestufe oder den Kosten), meldet das Heim dies direkt an die SVA. Das ist wichtig, damit die Ergänzungsleistungen und die Kostenübernahme richtig berechnet werden.

Die Möblierung des Zimmers wird in gegenseitigem Einvernehmen zwischen der Bewohnerin bzw. dem Bewohner und dem Heim festgelegt. Persönliche Möbel und Gegenstände können gerne mitgebracht werden, um das Zimmer individuell und gemütlich zu gestalten. Vom Heim werden ein Pflegebett mit Nachttisch sowie ein Kleiderschrank bereitgestellt.

Die Bewohnerin bzw. der Bewohner erhält einen persönlichen Zimmerschlüssel, der nach Beendigung des Vertragsverhältnisses an das Heim zurückzugeben ist. Bei Verlust des Schlüssels ist das Heim berechtigt, den Schlüssel oder das Schloss auf Kosten der Bewohnerin bzw. des Bewohners ersetzen oder austauschen zu lassen.

Das Mitbringen von Kleintieren ist nach vorheriger Absprache grundsätzlich möglich. In diesem Zusammenhang wird eine schriftliche Vereinbarung getroffen, in der unter anderem geregelt ist, wer die Versorgung des Tieres übernimmt, falls der Bewohner oder die Bewohnerin dazu nicht mehr in der Lage ist, sowie was im Todesfall des Bewohners/der Bewohnerin mit dem Tier geschieht.
Zimmerzustand
Das Zimmer wird in einwandfreiem und sauberem Zustand übergeben. Etwaige Mängel werden schriftlich protokolliert.
Bei Vertragsende oder einem Umzug ist das Zimmer in gutem Zustand – unter Berücksichtigung der normalen Abnutzung – zurückzugeben.
Persönliche Wäsche
Alle persönlichen Wäschestücke sind mit textilen Namensetiketten der Bewohnerin bzw. des Bewohners zu kennzeichnen. Die Etiketten werden vom Altersheim zur Verfügung gestellt. Das Annähen kann entweder selbst erledigt oder gegen eine Gebühr von CHF 100.– von der hauseigenen Wäscherei übernommen werden.
Besuche
Die Bewohnerin bzw. der Bewohner kann tagsüber jederzeit Besuch empfangen. Nachtbesuche sind vorab mit dem Pflegepersonal abzusprechen. 
Versicherung/ Haftung/ Wertgegenstände/ Geld
Die Bewohnerin bzw. der Bewohner trägt selbst die Verantwortung für die Sicherheit der mitgebrachten Gegenstände. Wertgegenstände können bei der Heimleitung gegen Quittung sicher hinterlegt werden.

Der Abschluss und die Kosten von Hausrat-, Diebstahl- und Privathaftpflichtversicherung sowie von Kranken- und Unfallversicherung liegen in der Verantwortung der Bewohnenden.
Hausarzt
Die Bewohnerin bzw. der Bewohner ist in der Wahl des Hausarztes frei, sofern die ärztliche Versorgung im Heim gewährleistet ist. Bei Abwesenheit des Hausarztes übernimmt dessen Vertretung oder der Notfallarzt die Behandlung.
Die Abrechnung der ärztlichen Leistungen erfolgt direkt durch den behandelnden Arzt. Die Kosten können in der Regel grösstenteils über die persönliche Krankenkasse abgerechnet werden.
Mit Unterzeichnung dieses Vertrags ermächtigt die Bewohnerin bzw. der Bewohner den behandelnden Arzt ausdrücklich, alle für die Pflege und Betreuung relevanten Informationen zum Gesundheitszustand an das Pflege- und Betreuungsteam weiterzugeben. Zudem ermächtigt die Bewohnerin bzw. der Bewohner das Heim, die ärztlichen Angaben für die nach dem Krankenversicherungsgesetz (KVG) erforderliche Bedarfsabklärung und Leistungserfassung zu verwenden.
Pflege und Betreuung
Die fachgerechte und liebevolle Pflege sowie Betreuung der Bewohnenden werden individuell, unter Berücksichtigung der Möglichkeiten des Hauses, rund um die Uhr gewährleistet. Die Dienstleistungen orientieren sich an den Bedürfnissen der einzelnen Bewohnerin bzw. des einzelnen Bewohners.
Hausordnung
Grundlage für ein harmonisches Zusammenleben in der grossen Gemeinschaft unseres Heims ist die Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse aller Bewohnerinnen und Bewohner.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Dokument A–Z und den Hausregeln.
Dieses Dokument ist integrierender Bestandteil dieses Vertrags.
Mitwirken
Die Bewohnerin bzw. der Bewohner hat das Recht, am Heimalltag mitzuwirken, sofern sie bzw. er dies wünscht und in der Lage dazu ist.
Rechnungstellung/Vollmacht
Die Rechnungsstellung für die Pensionstaxe, die Pflege- und Betreuungsleistungen sowie gegebenenfalls weitere Aufwendungen erfolgt monatlich. Die Zahlung ist innerhalb von 30 Tagen fällig. Der Ein- und Austrittstag werden jeweils als volle Aufenthaltstage berechnet. Die einzelnen Positionen werden in der Rechnung detailliert aufgeführt.
Bei einem Spitalaufenthalt werden die Pflegekosten ab dem ersten Tag nach dem Austritt nicht mehr verrechnet. Die Kosten für Pension sowie nicht KVG-pflichtige Leistungen werden bei Ferien- oder Spitalaufenthalten ab dem folgenden Tag reduziert berechnet. In diesem Fall wird die Pensionstaxe abzüglich der Verpflegungskosten in Rechnung gestellt.

Zustelladresse
Vorname Name, wohnhaft in Strasse, PLZ Ort

Ist die Bewohnerin bzw. der Bewohner nicht in der Lage, die finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Heimaufenthalt selbst zu regeln, so hat sie bzw. er eine bevollmächtigte Person zu bestimmen.
Datenschutz
Die persönlichen Angaben sowie die medizinischen und pflegerischen Informationen, die vom Heim über die Bewohnerin bzw. den Bewohner geführt und je nach ärztlicher, pflegerischer oder anderer Notwendigkeit laufend aktualisiert werden, werden gemäss den geltenden Datenschutzbestimmungen behandelt.
Einsicht in diese Daten – ganz oder teilweise – haben ausschliesslich dazu berechtigte Mitarbeitende des Heims. Versicherungen wird im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) formale Einsicht gewährt.

Einverständniserklärung zur Fotoverwendung
Dürfen von Ihnen persönlich durch die Institution aufgenommene Fotos für hausinterne Zwecke, die Webseite, Jahresberichte oder Zeitungsartikel verwendet werden?

[bookmark: Kontrollkästchen3][bookmark: Kontrollkästchen2]|_|	ja 					|_|	nein
Beistandschaft
Das Heim ist über eine bestehende oder zukünftige Beistandschaft zu informieren.
Patientenverfügung/Vorsorgeauftrag
Liegt eine Patientenverfügung oder ein Vorsorgeauftrag vor, ist das Heim darüber zu informieren.
Wohnsitzbescheinigung
Die Wohnsitzbescheinigung der Herkunftsgemeinde dient als Grundlage für die Klärung der Zuständigkeit bei der Pflegefinanzierung.
Hat die Bewohnerin bzw. der Bewohner vor dem Eintritt ins Heim den zivilrechtlichen Wohnsitz nicht im Kanton St. Gallen, ist eine Kostengutsprache des zuständigen Kantons erforderlich. Diese kann bei der AHV-Zweigstelle beantragt werden.

Die Wohnsitzbescheinigung oder die Kostengutsprache ist dem Heim beim Eintritt vorzulegen.
Ich bin in folgender Wohngemeinde gemeldet: PLZ Ort
Dauer des Heimvertrags und Vertragsauflösung
Mit der Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien tritt dieser Heimvertrag in Kraft. Er wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und erlischt insbesondere nicht bei Eintritt der Urteils- oder Handlungsunfähigkeit.
Der Vertrag kann von beiden Parteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 Tagen auf Monatsende schriftlich aufgelöst werden. Bei Eintritt der Urteilsunfähigkeit muss die Kündigung durch die vertretungsberechtigte Person erfolgen.
Im Todesfall endet der Vertrag ohne Kündigung 14 Tage nach dem Ereignis oder an dem Tag, an dem das Zimmer weitervermietet wird – je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt.
Dieser Vertrag untersteht ausschliesslich dem schweizerischen Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Sitz der Institution.
Mit der Unterschrift bestätigt die Bewohnerin bzw. der Bewohner das Einverständnis mit den Bedingungen dieses Pensionsvertrags sowie mit der Einhaltung der bezeichneten Unterlagen, die einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrags bilden: Informationen Im Horb, Preisblatt und – sofern zutreffend – weitere schriftlich vereinbarte Dokumente.





[bookmark: Text14][bookmark: Text15]Alt St. Johann, Datum		Ort

Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann 
Wohn- und Pflegeheim Im Horb 


[bookmark: Text17]Roger Scherrer		Vorname Name


_______________________________																_________________________________

Vertretung bei Urteilsunfähigkeit
Ist die Bewohnerin oder der Bewohner urteilsunfähig, so dürfen den Vertrag abschliessen und die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten wahrnehmen folgende Personen in der gesetzlich vorgegebenen Reihenfolge («Kaskadenordnung»):

Vorname Name, wohnhaft in Strasse, PLZ Ort



















1. Die im Vorsorgeauftrag bezeichnete Person
2. Der Beistand, mit schriftlicher Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde
3. Der Ehegatte oder eingetragene Partner
4. Die Person, die mit der Bewohnerin oder dem Bewohner einen gemeinsamen Haushalt geführt hat und regelmässig sowie persönlich Beistand leistet (gemäss Kaskade bei medizinischen Massnahmen)

Im Januar 2015 erteilte die Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann ihre Genehmigung für den Vertrag
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Wohnen im Alter Alt St Johann




